
                                                                                                                                                  

Beitragsordnung der DLRG OG Bad Friedrichshall
Stand 01.04.2015

1. Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung beschlossen.

2. Die festgesetzten Beiträge treten zum 1.Januar des Jahres in Kraft, 
welches der Beschlussfassung folgt.

3. Der Jahresbeitrag ist zum 01.01. des Jahres fällig und beträgt:

         Kinder/Jugendlicher bis 18 Jahre 29,--Euro

         Erwachsener ab 18 Jahre 35,--Euro

         Familie 65,--Euro

         Körperschaft 70,--Euro

4. Familienmitgliedsschaften sind Mitgliedsschaften bei welchen neben einem oder beiden Elternteilen 
auch Kinder oder Jugendliche Mitglied sind. Mit erreichen des 18. Lebensjahres scheiden 
Familienmitglieder aus der Familienmitgliedschaft aus und werden als Einzelmitglied geführt.       

5. Bei Überschreiten der Altersgrenze auf 18 Jahre wird der Beitrag automatisch angepasst.  

6. Die Änderung der Anschrift oder der Bankverbindung ist der DLRG OG Bad Friedrichshall 
schriftlich mitzuteilen.

7. Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt ausschließlich durch Abbuchungsverfahren über EDV 
innerhalb des ersten Quartals des Jahres. Bei Neueintritten erfolgt der Beitragseinzug im Laufe 
des Jahres.

8. Beitragskonto der DLRG OG: 
Kreissparkasse Heilbronn, IBAN:DE21620500000001877476     BIC: HEISDE66XXX

9. Mitgliedern, bei denen der Bankeinzug aus selbst verschuldeten Gründen nicht möglich war, werden 
zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag die Kosten der Rücklastschrift in Höhe der entstandenen 
Bankgebühren in Rechnung gestellt.

10. Bei Vereinseintritt bis zum 31. Juli ist der volle Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

11. Der Vereinsaustritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Die Kündigung ist schriftlich 
bei der Geschäftsstelle bis zum 30. November eines Jahres einzureichen. Später eingehende 
Kündigungen werden erst zum 31. Dezember des Folgejahres wirksam.

12. Die Streichung als Mitglied kann erfolgen ab einem Rückstand mit einem Jahresbeitrag, wenn der 
Rückstand mindestens einmal unter Fristsetzung erfolglos angemahnt wurde.

13. Für zusätzliche Angebote ( z.B. Schwimmkurs, Jugendfreizeiten ) gelten gesonderte Gebühren.

14. Die Daten der Mitglieder werden elektronisch gespeichert und verwaltet.

15. Desweiteren ist die jeweils gültige Fassung der Satzung des DLRG Landesverband Württemberg e.V. 
gültig.

Der Vorstand

Landesverband  Württemberg e.V.

Bezirk Heilbronn

Ortsgruppe Bad Friedrichshall 

Geschäftstelle

Steppachweg 71

74172 Neckarsulm

Telefon: 07132 / 88736

E-mail: info@bad-friedrichshall.dlrg.de
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